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§ 364 ABGB

1. (1)Ueberhaupt findet die Ausübung des Eigenthumsrechtes nur in so fern Statt, als dadurch weder in die Rechte

eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen

Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. Im Besonderen haben die Eigentümer

benachbarter Grundstücke bei der Ausübung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht zu nehmen.

2. (2)Der Eigentümer eines Grundstückes kann dem Nachbarn die von dessen Grund ausgehenden Einwirkungen

durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen, als sie

das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung des

Grundstückes wesentlich beeinträchtigen. Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen

Umständen unzulässig.

3. (3)Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem Nachbarn die von dessen Bäumen oder anderen Pflanzen

ausgehenden Einwirkungen durch den Entzug von Licht oder Luft insoweit untersagen, als diese das Maß des

Abs. 2 überschreiten und zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstücks führen.

Bundes- und landesgesetzliche Regelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen,

insbesondere über den Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt.

Gesetzestext in Kraft seit 01.07.2004 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 11.02.2025:

(3) + (2)

§ 422 ABGB

1. (1)Jeder Eigentümer kann die in seinen Grund eindringenden Wurzeln eines fremden Baumes oder einer anderen

fremden Pflanze aus seinem Boden entfernen und die über seinem Luftraum hängenden Äste abschneiden oder

sonst benützen. Dabei hat er aber fachgerecht vorzugehen und die Pflanze möglichst zu schonen. Bundes- und

landesgesetzliche Regelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, insbesondere über

den Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt.

2. (2)Die für die Entfernung der Wurzeln oder das Abschneiden der Äste notwendigen Kosten hat der beeinträchtigte

Grundeigentümer zu tragen. Sofern diesem aber durch die Wurzeln oder Äste ein Schaden entstanden ist oder

offenbar droht, hat der Eigentümer des Baumes oder der Pflanze die Hälfte der notwendigen Kosten zu ersetzen.
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§ 1319 ABGB 6. Durch ein Bauwerk

§ 1319.

Wird durch Einsturz oder Ablösung von Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem Grundstück aufgeführten

Werkes jemand verletzt oder sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des Gebäudes oder Werkes zum Ersatze

verpGichtet, wenn die Ereignung die Folge der mangelhaften BeschaHenheit des Werkes ist und er nicht beweist, daß

er alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe.

Gesetzestext in Kraft seit 01.01.1917 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 13.02.2025:

Dass bei bewusst unzureichend durchgeführten Pflegemaßnahmen zur Verkehrssicherheits-Herstellung von Bäumen

in Absprache mit dem verantwortlichen Baum- oder Grundstücksbesitzer die Schadenshaftpflicht judikativ

abgesichert weiterhin dieser Person zugeschrieben wird, ist ihm/ihr ein zusätzliches Angebot mit den eigentlich

fachmännisch ausreichenden Pflegemaßnahmen anzubieten und schließlich diese Angebotsnummer auf der

Endrechnung als "nicht durchgeführt" oder 0€ anzugeben.

§ 1319b ABGB 6b. durch einen Baum

1. (1)Wird durch das Umstürzen eines Baumes oder durch das Herabfallen von Ästen ein Mensch getötet oder an

seinem Körper oder seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so haftet der Halter des Baumes für

den Ersatz des Schadens, wenn er diesen durch Vernachlässigen der erforderlichen Sorgfalt bei der Prüfung und

Sicherung des Baumes verursacht hat.

2. (2)Die Sorgfaltspflichten des Baumhalters hängen insbesondere vom Standort und der damit verbundenen

Gefahr, von der Größe, dem Wuchs und dem Zustand des Baumes sowie von der Zumutbarkeit von Prüfungs-

und Sicherungsmaßnahmen ab. Besteht an einem möglichst naturbelassenen Zustand eines Baumes ein

besonderes Interesse, wie etwa bei einem Naturdenkmal, in Nationalparks oder sonstigen Schutzgebieten oder

wegen der Bedeutung des Baumes für die natürliche Umgebung, so ist das bei der Beurteilung der dem

Baumhalter zumutbaren Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen.

3. (3)Auf einen Schadenersatzanspruch nach dieser Bestimmung sind die allgemeinen Regelungen über die

Beweislast anzuwenden.

4. (4)§ 176 Forstgesetz 1975 bleibt unberührt.
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§ 1328a ABGB 1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre

1. (1)Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände aus der

Privatsphäre eines Menschen offenbart oder verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Bei erheblichen Verletzungen der Privatsphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise verwertet werden,

die geeignet ist, den Menschen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzanspruch auch eine

Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

2. (2)Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verletzung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmungen zu

beurteilen ist. Die Verantwortung für Verletzungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich bei

Dazwischentreten eines medienrechtlich Verantwortlichen allein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes,

BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fassung.

Gesetzestext in Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 11.02.2025:

(1) Bei ernstzunehmenden Sichtschutzhecken

§ 83 StVO 1960

1. (1)Vor Erteilung einer Bewilligung nach § 82 ist das Vorhaben unter Bedachtnahme auf die gegenwärtigen und zu

erwartenden Verkehrsverhältnisse zu prüfen. Eine wesentliche, die Erteilung der Bewilligung ausschließende

Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs (§ 82 Abs. 5) liegt insbesondere vor,

wenn

1. a)die Straße beschädigt wird,

2. b)die Straßenbeleuchtung und die Straßen- oder Hausbezeichnungstafeln verdeckt werden,

3. c)sich die Gegenstände im Luftraum oberhalb der Straße nicht mindestens 2.20 m über dem Gehsteig und

4.50 m über der Fahrbahn befinden,

4. d)die Gegenstände seitlich der Fahrbahn den Fußgängerverkehr auf Gehsteigen oder Straßenbanketten

behindern und nicht mindestens 60 cm von der Fahrbahn entfernt sind.

2. (2)Wenn in einer Fußgängerzone, in einer Wohnstraße oder in einer Begegnungszone kein Gehsteig vorhanden

ist, so gilt die Maßangabe nach Abs. 1 lit. c bezüglich eines Gehsteiges für einen 1,5 m breiten Streifen entlang der

Häuserfronten, für den übrigen Teil der Fußgängerzone, Wohnstraße oder Begegnungszone gilt die Angabe

bezüglich der Fahrbahn.

3. (3)Ist aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass der Zweck des Vorhabens (§ 82 Abs. 1) gegen die

öffentliche Ordnung im Sinne des § 81 SPG oder öffentliche Sicherheit verstößt, so sind davon die

Sicherheitsbehörden in Kenntnis zu setzen. Eine Bewilligung nach § 82 Abs. 1 ist nicht zu erteilen, wenn die

jeweilige Landespolizeidirektion in der Stellungnahme erklärt hat, dass die Durchführung des Vorhabens (§ 82

Abs. 1) eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit darstellen würde. Die Stellungnahme ist ohne

unnötigen Aufschub, möglichst innerhalb von 10 Werktagen zu übermitteln.

Gesetzestext in Kraft seit 09.06.2017 bis 31.12.9999

 Kommentar des Autors vom 11.02.2025:

C) D) (2)
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§ 91 StVO 1960

1. (1)Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die

Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung

und Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr

befindlichen, dem Straßenverkehr dienenden Anlagen, z. B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen,

beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen.

2. (2)Ein Anspruch auf Entschädigung für die Ausästung oder Beseitigung (Abs. 1) besteht nur bei Obstbäumen, die

nicht in den Luftraum über der Straße hineinragen. Über die Entschädigung entscheidet die Behörde nach den

Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954.

3. (3)An Einfriedungen, die von einer Straße nicht mehr als zwei Meter entfernt sind, dürfen spitze Gegenstände, wie

Stacheldraht und Glasscherben, nur in einer Höhe von mehr als zwei Metern über der Straße und nur so

angebracht werden, daß eine Gefährdung der Straßenbenützer nicht möglich ist.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 93/2009)

4. (5)Frisch gestrichene Gegenstände auf oder an der Straße müssen, solange sie abfärben, auffallend kenntlich

gemacht werden.
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(1) (2)

Diese Sammlung wurde erstellt vom Autor B3rnh4rd auf jusline.at

 2026 JUSLINE
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